
 

 

Finanzielle Auswirkungen: Es entstehen jährliche Aufwendungen i.H.v. 
ca. 56.400,00 €. Die ausdrückliche Pflicht 
zum Tragen der Kosten (§ 8a Abs. 3 Ret-
tungsdienstgesetz) besteht, wird aber von 
den Kostenträgern beklagt. 
 

 


